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Der Geltungsbereich der       

2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 



28.06.2022 3 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle 

Vorentwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 

der Gemeinde Aumühle 

 
Vorschlag zur Durchführung des ersten Planungsschrittes 
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An der Nordseite der Bergstraße  (Nummer 20 bis 26) sind Stellplätze direkt an der 

Straßenbegrenzungslinie zulässig, für Carports und Garagen ist der Satz 1 der Ziffer 3.7 

anzuwenden. 
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Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist 

nicht erforderlich, da eine gemischte Baufläche 

(M) ausgewiesen ist.  

Das urbane Gebiet (MU) gehört zu den gemischten 

Bauflächen. 
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